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Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven 

7 Ga 704/22 

Im Namen des Volkes! 

Urteil 

In dem einstweiligen Verfügungsverfahren 

Herrn 

Prozessbevollmächtigte: 
DGB Rechtsschutz GmbH - Büro Bremen -, Bahnhofsplatz 
22 - 28, 28195 Bremen - HB-1432-22/wi/wi-

g e gen 

- Verfügungskläger -

- Verfügungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte; 

hat die 7. Kammer des A[beitsgerichts Bremen-Bremerhaven auf die mündliche 
Verhandlung vom 06.10.2022 durch die Richterin am Arbeitsgericht ... als 
Vorsitzende sowie die ehrenamtliche Richterin ... und den ehrenamtlichen Richter ... 
für .Recht erkannt: 

1. · Die Antragsgegnerin wird verurteilt, dem Antragsteller vom 10.10.2022 bis
14.10.2022 Erholungsurlaub zu gewähren.

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Antragsgegnerin.

3, Der Wert des Streitgegenstandes wird auf EUR 891,46 feSl!:Jesetzt. 

S. 3

i 





7. Okt. 2022 8: 42 Aroe i lsge r i cnt Bremen-Breme rnave N A O 04 r, o j o 

3 

Die Einreichung muss In der oben genannten Welse elektronisch erfolgen, wenn das 
Rechtsmittel schriftlich durch einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder durch eine 
Juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfllllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten .Zusammenschlüsse eingelegt wird. Ist dies 
aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den 
allgemeinen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein 
elektronisches Dokument nachzureichen. 

Tatbestand: 

Die Parteien streiten darüber, ob die Antragsgegnerin berechtigt ist, dem Antragsteller den 

Urlaub in der 41. Kalenderwoche zu verweigern. 

Die Beklagte ist ein Maschinenbauunternehmen und stellt - unter anderem für die 
Automobilindustrie - komplette Förderanlagen her. Insgesamt sind bei der Beklagten ca. 
180 Mitarbeiter beschäftigt. Der Antragsteller ist bei der Antragsgegnerin seit dem 1.1.2001 
als Monteur im Rahmen einer Fünf-Tage-Woche beschäftigt. Der Antragsteller ist am 

3.12.1976 geboren, verheiratet und einem Kind zum Unterhalt verpflichtet. Der 
Antragsteller hat einen Jahresurlaubsanspruch von 30 Tagen. 

In der Abteilung Montage arbeiten 16 Monteure, davon 10 Baustellenmonteure, 4 
lnbetriebsetzer und 2 Servicemonteure. Der Kläger ist mit seinem Kollegen - Herrn 

D. - einer der beiden Servicemonteure, die den Service und die Wartung der. 

Anlagen bei den Kunden ausführen. 

Mit Datum vom 7.11.2021 hat der Antragsteller bei der Antragsgegnerin die 

Urlaubsmeldung im Umfang von 29 Tagen für das Jahr 2022 abgegeben (vgl, BI 13 d.A.). 

Der Antragsteller hat für insgesamt 4 Zeiträume (14.2.2022 bis 18.2.2022 (5 Tage), 

19.4.2022 bis zum 22.04.2022 (4 Tage), 18.7.2022 bis 5.8.2022 (15 Tage) und vom 
10.10.2022 bis 14.10.2022 (5 Tage)) Urlaub gemeldet. 

An den insgesamt 9 Tagen im Februar und April hatte der Antragsteller Urlaub. Da der 

Antragsteller am 14.7.2022 erkrankte, konnte er den Urlaub vom 18.07. bis zum 5.08.22 
nicht antreten. 

In der 39. Kalenderwoche meldete sich der Antragsteller bei der Antragsgegnerin, um seine 

voraussichtliche Rückkehr für den 6.10.2022 anzukündigen. Ihm wurde dann per Mail am 

30.09.22 mitgeteilt, dass der Urlaub für die 41. Kalenderwoche nicht genehmigt werde (vgl. 
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BI 15 d.A.). Es wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund seiner längeren Erkrankung viele 

Kunden mit dem Service im Rückstand seien und aktuell jede Kapazität gebraucht werde. 

Mit Schreiben vom 4.10.2022 forderte der Antragsteller über seine Gewerkschaft die 

Antragsgegnerin auf, eine dahingehende Erklärung abzugeben, dass er vom 10.10.2022 

bis zum 14.10.2022 in Urlaub gehen kann (vgl. BI. 16 d.A.). 

Nachdem die Beklagte auf das Schreiben nicht bis 05.10.2022 reagiert hat. hat der 

Antragsteller mit Antragschrift vom gleichen Tag einen Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Verfügung, beim Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven am 05.10.2022 

eingegangen, eingereicht.· 

Der Antragsteller Ist der Auffassung, es liege bereits eine Genehmigung des Urlaubs 

durch die Antragsgegnerin vor. In der Vergangenheit habe über Jah_re hinweg der Eintrag 

der Urlaubszeiträume in den Jahreskalender als Genehmigung genügt. Eine ergänzende 

Rückmeldung der Antragsgegnerin sei nie erfolgt. Entsprechend habe der Antragsteller 

seinen Urlaub am 14.2.2022 und am 19.4.2022 angetreten, ohne zuvor eine ausdrückliche 

Genehmigung der Antragsgegnerin erhalten zu haben. Der Urlaub des Antragstellers sei 

bis mindestens zur 37. KW im Jahreskalender eingetragen gewesen. Insoweit verweist der 

Antragsteller auf einen Auszug aus dem Jahreskalender, aus dem sich der Urlaub für den 

Monat Oktober ergibt (vgl, BI. 56 d.A.). Im Rahmen der Kammerverhandlung hat der 

Antragsteller diesbezüglich noch ausgeführt, dass der Kalender zwar nicht von seinem 

Vorgesetzten Herrn R. geführt werde, dieser aber Einsicht in den Kalender habe und 

diesen auch verwende. 

Die Mitteilung der Antragsgegnerin vom 30. September 2022 könne die erfolgte 

Genehmigung nicht aufheben. Ein einmal gewährter Urlaub . könne von der 

Antragsgegnerin nicht einseitig zurückgenommen werden. 

Auch ein Verfügungsgrund sei gegeben, da die einstweilige Verfügung zur Abwehr 

wesentlicher Nachteile erforderlich sei. Der Antragsteller sei auf den hier in Rede 

stehenden Urlaub angewiesen. 

Der Antragsteller habe für die Zeit vom 7.10. bis zum 9.10. einen Kurzurlaub an der Ostsee 

gebucht. Zudem habe der Antragsteller einen schulpflichtigen Sohn in der zehnten Klasse, 

mit dem er in der 41. Kalenderwoche diverse Termine wahrnehmen müsse. Sein Sohn 

habe in der 41. Kalenderwoche Herbstferien und der Antragsteller müsse ihn bei der 

Ausbildungsplatzsuche unterstützen. In dieser Woche fänden diverse Veranstaltungen in 
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Dem Urlaubswunsch des Antragstellers stünden zudem dringende betriebliche Belange 

i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 1 BUrlG entgegen. da die Antragsgegnerin im Bereich der Monteure 

erhebliche Personalengpässe zu beklagen habe (wegen des weiteren diesbezüglichen 

Vortrags der Antragsgegnerin wird auf BI. 62 bis 64 d. A. Bezug genommen) So sei der 

Antragsteller nach Beendigung seiner Arbeitsunfähigkeit im Zeitraum 10.10.-14.10.2022 

für einen dringend erforderlichen Einsatz bei dem Kunden D. in Kassel eingeplant. 

Diesbezüglich ve,weist die Antragsgegnerin auf den Einsatzplan für Monteure für die 

40.-43. KW (vgl BI. 68 d.A).

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst 

Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle und insbesondere die von beiden Seiten im Original 

eingereichten eidesstattlichen Versicherungen Bezug genom_men. 

Entscheidungsgründe: 

Der Antrag des Antragstellers ist zulässig und begründet. 

1. 

Nach § 62 Abs. 2 ArbGG finden im arbeitsgerichtlichen Verfahren die Vorschriften Ober 

einstweilige Verfügungen gemäß§§ 935 ff. ZPO Anwendung. Jede einstweilige Verfügung 

setzt das Vorliegen eines Verfügungsanspruchs und Verfügungsgrundes voraus. In 

Rechtsprechung und Literatur ist überwiegend anerkannt, dass, um einem Arbeitnehmer 

einen effektiven Rechtsschutz gegen den Arbeitgeber zu gewährleisten, bei Vorliegen 

einer besonderen Eilbedürftigkeit die einstweilige Verfügung . zuzulassen ist, die den 

Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer für einen von ihm gewünschten Zeitraum 

Urlaub zu gewähren (vgl. beispielsweise BAG, Beschluss vom 22. Januar 1998 - 2 ABR 

19/97-AP BGB§ 626 Nr. 115; LAG Rheinland-Pfalz vom 05. April 2007- 9 SaGa 8/07 - 

bei juris; LAG Hamm vom 09. Juni 2004 - 18 Sa 981/04 - bei juris). Angesichts der 

Erfüllungswirkung ist allerdings der Erlass einer einstweiligen Verfügung auf 

Ausnahmefälle beschränkt. Ggf. hat eine Abwägung mit den entgegenstehenden 

dringenden betrieblichen Gründen des Arbeitgebers zu erfolgen. 

II. 

Der.Antragsteller hat einen Verfügungsanspruch auf Urlaubsgewährung vom 10.10.22 bis 

einschließlich 14.10,20222, da dem Antragsteller dieser Urlaub nach Auffassung der zu 

erkennenden Kammer bereits genehmigt wurde und die Antragsgegnerin den Urlaub nicht 
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Nr. 8384 S. 13

Da der Anspruch des Klägers auf die Urlaubstage feststeht und der Urlaub nach 

Auffassung der zu erkennenden Kammer bereits genehmigt war, gebietet es das Gebot 

des effektiven Rechtsschutzes, die Anforderungen an den Verfügungsgrund in einem 

solchen Fall zu reduzieren. Je sicherer der Anspruch des Antragstellers feststeht, umso 

mehr reduzieren sich die Anforderungen an den Verfügungsgrund. 

IV. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO Der Wert des Streitgegenstands war gemäß 

§ 61 Abs. 1 ArbGG im Urteil festzusetzen; seine Höhe folgt aus§ 42 GKG und §§ 3 ff ZPO

- und errechnet sich aus dem Vergütungsanspruch des Klägers für eine Woche Urlaub.

gez. ... 

Boglaublgt: 
Stomen, 07.10.2022 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstslls 




